
Erklärung über den Gesundheitszustand der zu versichernden  
Person in der Unfallversicherung
Ist die jeweilige zu versichernde Person von einer oder mehreren der nachfolgend aufgeführten schweren Erkrankungen bzw. Lebens-
situationen betroffen, so kann die Unfallversicherung für die betroffene Person nicht im gewünschten Umfang abgeschlossen werden. 
Die Frage, ob für die zu versichernde Person eine der nachstehend aufgeführten Erkrankungen besteht oder im jeweils angegebenen 
Zeitraum aufgetreten ist bzw. keine der aufgeführten Lebenssituationen vorliegen, ist nach bestem Wissen wahrheitsgemäß zu beant-
worten.*

Wichtiger Hinweis:
Bei einer unrichtigen bzw. unzutreffenden Antwort kann die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG vom Vertrag zurücktreten bzw. die 
Leistung verweigern. Weitere Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verlet-
zung der gesetzlichen Anzeigepflicht (siehe Folgeseite).

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
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* 	 Wenn Sie die Bestätigung zur Unfallversicherung nicht abgeben können und falls Bedarf an einer weiteren Prüfung des Sachverhaltes oder an einer  
Erläuterung dieser Entscheidungsgrundlage besteht, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Abt. Vertrag Sach/HU unter der Telefonnummer   
0202 438-3627 oder per E-Mail an: unfallversicherung@barmenia.de. 

Bei der zu versichernden Person
 	 liegt ein Pflegegrad vor oder wurde beantragt.
 	 wurde ein Grad der Behinderung (GdB)/Grad der Schädigungsfolgen (GdS) von 50 oder mehr festgestellt oder beantragt.

Die versicherte Person 
 	 fällt unter eine amtliche Betreuung.
 	 befindet sich derzeit oder befand sich in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung in einer psychologischen/psychiatrischen  

	 Langzeittherapie (mehr als 25 Sitzungen) oder es liegt eine medizinische Indikation oder ärztliche Verordnung für eine solche  
	 Therapie vor.

Die versicherte Person wird oder wurde in den letzten 5 Jahren wegen einer der folgenden Krankheiten ärztlich behandelt: 
	 Erkrankungen des Herzens, die operativ, minimalinvasiv oder mit Katheter behandelt wurden oder bei denen eine solche Behand-	

	 lung angeraten ist,
	 Blutgerinnungsstörungen,
	 Nieren- oder Lebererkrankungen, die eine dauerhafte Funktionseinschränkung verursachen,
	 Diabetes mit einem HBA1C-Wert > 7,5,
	 Suchterkrankung (Behandlung wegen Drogen und/oder Alkoholmissbrauch),
	 Neurologische Erkrankung (z. B. Alzheimer, Demenz, Epilepsie, Hirnblutungen, Multiple-Sklerose, Narkolepsie, Parkinson- 

	 Krankheit, Schlaganfall/Hirninfarkt),
	 Dauerhafte Einschränkungen der Lungenfunktion mit respiratorischer Insuffizienz (z. B. COPD, Lungenfibrose),
	 Osteoporose, Glasknochenkrankheit, rheumatologische Systemerkrankungen, Muskeldystrophie,
	 Starke Fehlsichtigkeit (Dioptrie +/- 8 oder mehr),
	 Krebserkrankungen einschließlich Blutkrebs (nur relevant sofern die „Einmalige Sofortleistung (Diagnosegeld) bei Krebs“ vereinbart  

	 werden soll).



Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, 
dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind 
auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verlet-
zung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt 
wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach 
Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- 	 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
- 	 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht 
lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Im Fall der Kündigung bleiben wir für 
die bis zum Ablauf der Kündigungsfrist eintretenden Versicherungsfälle eintrittspflichtig. 
Endet das Versicherungsverhältnis durch unsere Kündigung, steht uns nur derjenige Teil 
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha-
ben Sie die Anzeigepflicht grob fahrlässig oder fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 
verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen 
wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 
wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so 
sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung 
und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht


